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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Neben den Arbeiten an einer neuen Bundesverfassung sind in den letzten Jahren auch
Totalrevisionsbestrebungen in mehreren Kantonen zu verzeichnen. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass ohne eine ausserordentliche Politisierung, wie sie der Jurakonflikt zu
erzeugen vermochte, solche Initiativen auf steinigen Boden fallen. So erlitt ein erstes
Reformwerk im Aargau, des zu Beginn des Jahrzehnts an die Hand genommen und 1978
nach mehr als fünfjähriger Tätigkeit eines Verfassungsrates abstimmungsreif geworden
war, eine empfindliche Niederlage, die auch auf die eidgenössischen
Revisionsbemühungen zurückwirkte. Die Aargauer Verfassungsvorlage enthielt neben
einem ausgebauten Grundrechtekatalog namentlich eine Klärung des
Gesetzgebungsprozesses, indem sie die gesetzgeberischen Kompetenzen des Kantons
abschliessend aufzählte und durch die Abschaffung der Parlamentsdekrete der
Umgehung des Volksentscheids einen Riegel schob. Dafür reduzierte sie das
obligatorische Gesetzes- und Finanzreferendum auf ein fakultatives. Obwohl die
meisten Parteien – mit Ausnahme von SVP und Nationaler Aktion – der Vorlage
zustimmten, scheiterte sie, wobei eine bedrückende Stimmabstinenz und das
Unbehagen über einen Abbau der Volksrechte zusammenwirkten. Mit hauchdünner
Mehrheit wurde dann Ende des Jahres immerhin die Fortführung der Verfassungsarbeit
gutgeheissen. Weitere Revisionsunternehmungen sind in Baselland, Solothurn und
Thurgau in Gang gekommen. Während man die Baselbieter ohne vorgängige Befragung
gleich einen Verfassungsrat wählen liess, sucht man in Solothurn nach einem Verfahren,
das durch einen früheren Einbezug der Stimmbürger der Gefahr eines
Scherbenhaufens vorbeugen soll. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.1979
PETER GILG

Neben den Arbeiten auf Bundesebene wurden auch die Bestrebungen zur Totalrevision
von Kantonsverfassungen fortgesetzt. In Solothurn erhielt mit dem Grundsatz einer
solchen Revision zugleich ein demokratisiertes Verfahren die Zustimmung der Bürger,
worauf — wie zwei Jahre zuvor in Baselland — ein Verfassungsrat gewählt wurde. Ein
Expertenentwurf liegt bereits seit 1978 vor. Neu gesellte sich Uri zu den
Revisionskantonen, ohne allerdings das Verfahren zu ändern; ordnungsgemäss
vereinigten sich Regierungs- und Landrat zu einem Verfassungsrat, der das Werk an die
Hand nahm. Im Thurgau unterbreitete die Regierung dem Parlament einen
Revisionsentwurf. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.12.1981
PETER GILG

Auch zahlreiche Kantonsverfassungen werden heutigen Gegebenheiten angepasst. So
trat im Aargau anfangs 1982 eine neue Verfassung in Kraft. Dagegen lehnten in Genf die
Stimmbürger und in Basel-Stadt der Regierungsrat für den jetzigen Zeitpunkt eine
Gesamterneuerung ab. In Graubünden wünschte der Grosse Rat zwar eine
Totalrevision, aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulates und ohne zeitliche
Bindungen. Im Tessin erarbeitete eine Expertenkommission neue Verfassungsartikel,
während in Uri ein Verfassungsrat vorerst «Mängellisten» für das bisher Gültige
zusammentrug und in Glarus ein umfangreicher Kommentar zum bereits früher
publizierten Verfassungsprojekt einer vorberatenden Kommission erschien. Die
augenfälligsten Fortschritte erreichten 1982 zwei Stände der Nordwestschweiz: Der
Baselbieter Verfassungsrat schickte das Ergebnis seiner Debatten in die
Vernehmlassung, an der sich alle Einwohner des Kantons beteiligen können. Der
Solothuner Verfassungsrat hofft, bis Mitte 1984 ungefähr gleich weit zu sein mit seinen
Vorarbeiten. Seine Sitzungen wie auch die seiner Kommissionen sind öffentlich. Zudem
warb er mit einer populär aufgemachten «Verfassigs-Zytig» in weiten Kreisen für seine
Anliegen, was da und dort als staatliche Propaganda kritisiert wurde. Über wichtige
Einzelfragen soll im Kanton Solothurn der Souverän Zwischenentscheide fällen, zum
Beispiel über die Wünschbarkeit eines Ombudsmannes. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.12.1982
BEAT JUNKER
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Neue Kantonsverfassungen erhielten 1984 Baselland und Uri. Weitere Totalrevisionen
waren in den Kantonen Glarus, Solothurn, Tessin und Thurgau im Gang. Der
Geschäftsführer der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, stellte
ein Nachlassen des Revisionsinteresses fest und begründete es mit den beschränkten
Möglichkeiten und Auswirkungen konstitutioneller Gesamterneuerungen. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1984
PETER GILG

In der Reihe der Totalrevisionen von Kantonsverfassungen kam die solothurnische mit
der Sanktion durch den Souverän zum Abschluss. Als Kompromiss zwischen den drei
Hauptparteien (FDP, CVP, SP) enthält sie keine tiefgreifenden Neuerungen. In
Teilabstimmungen wurde das Stimmrecht der Achtzehnjährigen verworfen, dagegen ein
Antragsrecht von 100 Stimmberechtigten an das Parlament (Volksmotion)
aufgenommen. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.01.1986
PETER GILG

Der Ständerat gewährleistete in der Frühjahrssession die Verfassungsänderungen der
Kantone Glarus, Solothurn, Appenzell Innerrhoden und Wallis. In letzterem Falle hatte
die zuständige Kommission zunächst erwogen, den Beschluss über die Volksrechte und
die öffentliche Gewalt, der in der Volksabstimmung vom 24. Oktober 1993 von 78% der
stimmberechtigten Walliser Bevölkerung angenommen worden war, nur unter Vorbehalt
gewährleisten zu lassen. Grund zur Skepsis sah die Kommission zum einen in dem
weiten Umfang der Teilrevision, welcher die Frage nach der Einheit der Materie
aufwerfe. Zum anderen ist bei einem der behandelten Verfassungsartikel die
grundsätzliche Revidierbarkeit nicht ausdrücklich gewährleistet. Da sich die
Eidgenössische Verwaltung vom Staatsrat des Kantons Wallis die in der Botschaft
festgehaltenen Zusagen hatte geben lassen, verzichtete die Kommission auf die
Einreichung eines Vorbehalts. Die Verfassungsänderungen wurden dergestalt vom
Plenum und in der Sommersession auch vom Nationalrat ohne Gegenstimme
angenommen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.11.1995
DIRK STROHMANN

Ohne Schwierigkeiten verlief im Ständerat die Gewährleistung der
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. Der Nationalrat hat zu diesen Revisionen im Berichtsjahr noch nicht
Stellung genommen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat bewilligte im Frühjahr die vom Ständerat bereits 1995 angenommenen
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1996
DIRK STROHMANN

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN
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